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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.07.2011

Rechtssatz

Eine bloße, ohnehin ? wie in § 1152 ABGB ? schon von Gesetzes wegen gewissen Einschränkungen unterliegende

Vermutung dahin, dass bezüglich eines konkreten Dienstverhältnisses ein angemessenes Entgelt bedungen wurde,

reicht per se nicht dafür aus, um mit der für ein Verwaltungsstrafverfahren erforderlichen Gewissheit vom Vorliegen

einer Entgeltlichkeit und damit eines Dienstverhältnisses iSd § 4 Abs2 ASVG ausgehen zu können; vielmehr bedarf es

hierfür auch entsprechend konkreter Nachweise.

Zuletzt aktualisiert am

24.08.2011

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1152
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/4
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 2011/07/22 VwSen-252670/2/Gf/Mu
	JUSLINE Entscheidung


